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Vorbemerkungen zur 1. Tektur vom 27.03.2019 

Anlass zur Fortschreibung der Planfeststellungsunterlagen vom 28.04.2016 

Nach Auswertung der Stellungnahmen im Anhörungsverfahren wurden Änderungen und 
Ergänzungen in den Unterlagen erforderlich. 

Die Stadt Wasserburg a. Inn sowie eine Vielzahl von privaten Einwendern haben 
Forderungen bezüglich 

• Umplanung der Gesamtmaßnahme zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und der 
Immissionen 

• Schließung der Mittelinsel des Kreisverkehrs 
• Unvollständigkeit der Lärmschutzberechnung 

vorgetragen. Das Staatliche Bauamt hat die technische Planung in Teilbereichen 
überarbeitet. Im Zuge der dabei erforderlichen, neuen Lärmberechnung wurde das Ende der 
Planfeststellung zu Bau-km 1+600 (Abschnitt 580 – Station 1,760) verlegt. 

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich hieraus für die 1. Tektur ergeben: 

• Ende der Planfeststellung bei Bau-km 1+600 (Abschnitt 580 – Station 1,760). 
• Mittelinsel des Kreisverkehrs als geschlossene Fläche 
• Verlängerung der östlichen Troglage bis östlich der Bürgermeister- Schmid-Straße 

bei Bau-km 1+187 
• Verlegung der östlichen Anschlussstellenrampen näher zur B304 durch die o.g. 

Troglage. 
• Vorlage einer neuen Lärmberechnung unter Berücksichtigung der neuen 

Technischen Planung – Im Ergebnis Verlängerung der Lärmschutzwand 
• Aufgrund der technischen Änderungen Überarbeitung der Unterlagen 9 und 19  

 

Des Weiteren gab es verschiedene einzelne Punkte in den Einwendungen die zu 
Änderungen oder Ergänzungen in der 1. Tektur geführt haben. Dabei ist aufgeführt, von wem 
die Einwendung abgegeben wurde und auf welche Weise dieser in der Tektur Rechnung 
getragen wird. 

1. Einwendung der Stadt Wasserburg a. Inn: Dem Wunsch der Stadt zwischen 
Bahnhofstraße und der geplanten Erschließungsstraße den Gehweg fortzuführen 
wird nachgekommen. 
Art der Umsetzung: 

• Korrektur um Lageplan Unterlage 5.1 
• Korrektur im RVZ Unterlage 11, Nr. 1.12 und 1.13 
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2. Einwendung der Bayernwerk Netz GmbH: Die in der Unterlage 5/2 fehlenden 
Leitungen und die Transformatorenstation TH 016708 auf Flr.-Nr. 983/6, Gemarkung 
Attel wurden ergänzt. Die Unterscheidung zwischen Verlauf der Leitung in 
Privatgrund und Straßengrund wurde teilweise ergänzt bzw. überarbeitet. 
Art der Umsetzung: 

• Korrektur um Lageplan Unterlage 5.2 
• Korrektur im RVZ Unterlage 11, Nr. 5.04, 5.11, 5.27, 5.38,5.48, 5.56 

 
3. Einwendung 1013: die Flächen des Grunderwerbs / der Vorübergehenden 

Inanspruchnahme vor der Hausfront wurden korrigiert, vor der Hausfront erfolgt nur 
eine Vorübergehende Inanspruchnahme der Flächen. 
Art der Umsetzung: 

• Änderung in der Unterlagen Grunderwerbsplan 10.1/1 und 
Grunderwerbsverzeichnis 10.2 (lfd.-Nr.1.41.1 und 1.14.2) 
 

Einwendung 3001: fehlende westliche Zufahrt zu Fl.-Nr. 937. Die Zufahrt wurde 
ergänzt. 
Art der Umsetzung: 

• Korrektur um Lageplan Unterlage 5.1 
• Korrektur im RVZ Unterlage 11, Nr. 1.39 

4. Einwendung 3001: Forderung Überplanung des östlichen Anschlussstellenbereich 
zwecks Verringerung Flächenverbrauch Fl.-Nr. 1394, Gemarkung Attel. Der 
Anschlussstellenbereich wurde überplant, damit ergeben sich verringerte Flächen im 
Grunderwerb / Vorübergehende Inanspruchnahme. 

Art der Umsetzung: 
• Änderung in der Unterlagen Grunderwerbsplan 10.1/1 und 

Grunderwerbsverzeichnis 10.2 (lfd.-Nr.1.60.1 und 1.60.2) 
 

5. Einwendung 3001: Forderung der Streichung der Gestaltungsmaßnahme G10 auf 
Fl.-Nr. 1394, Gemarkung Attel. Der Bereich wird nicht bepflanzt. 
Art der Umsetzung: 

• Änderung in der Unterlage 9.1, 9.2, 9.3, 19.1.1 

6. Einwendung 3004: Forderung Überplanung des östlichen Anschlussstellenbereich 
zwecks Verringerung Flächenverbrauch Fl.-Nr. 1300, Gemarkung Attel und Erhalt des 
bestehenden Fahrsilos. Der Anschlussstellenbereich wurde überplant, damit ergeben 
sich verringerte Flächen im Grunderwerb / Vorübergehende Inanspruchnahme. Das 
Fahrsilo kann bestehen bleiben. 

Art der Umsetzung: 
• Korrektur um Lageplan Unterlage 5.1 
• Korrektur im RVZ Unterlage 11, Nr. 1.33 (entfällt) 
• Änderung in der Unterlagen Grunderwerbsplan 10.1/1 und 

Grunderwerbsverzeichnis 10.2 (lfd.-Nr.1.53.1 und 1.53.2) 
 

 



Planfeststellung B304 Beseitigung Bahnübergang    Vorbemerkung 1. Tektur 
 
 Reitmehring  
 

Seite 3 von 4 

 

 

In den Planmappen wurde bei der Einarbeitung der 1. Tektur wie folgt verfahren: 

• Die Planmappen wurden als 1. Tektur kenntlich gemacht, in den 
Inhaltsverzeichnissen wurden die geänderten / neuen Unterlagen farblich markiert 
hervorgehoben. 

• Planunterlagen: Bei zeichnerischen Änderungen ist die jeweilige 
Regelungsverzeichnis-Nr. rot umrandet und im Planstempel der Unterlage 
entsprechend als 1. Tektur gekennzeichnet. Die durch den Tekturplan ersetzte 
Planunterlage ist mit dem Hinweis “ersetzt durch Unterlage.... “ ebenfalls enthalten. 
Unverändert gebliebene Unterlagen sind entsprechend ohne den Hinweis “1. Tektur“ 
enthalten. 

• In den Texten: Die jeweils im Text geänderten Sachverhalte sind ROT 
hervorgehoben, der ungültige Sachverhalt ist durchgestrichen. Die geänderten / 
aktualisierten Textblätter sind im jeweiligen Deckblatt aufgeführt. 

Im Detail: 

Unterlage 1 Korrektur Titelblatt 
Einzelne redaktionelle Änderungen 
durch Ende Planfeststellung, Troglängen 
und Länge Lärmschutzwand. 
Im wesentlichen Überarbeitung Kapitel 
6.1 Lärmschutzmaßnahmen und 6.4 
Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Unterlage 2 Aktueller Plan vorgeheftet. 
Unterlage 3 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 5.1 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 5.2 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 6/1 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 6/3 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 6/7 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 6/8 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 10.1 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 10.2 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 9.1 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 9.2 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 9.3 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 9.4 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 9.5 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 10.1.1  Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 10.1.2 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 10.2 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 11 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 14.1.3 Aktueller Plan vorgeheftet 
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Unterlage 16.1 (nachrichtlich) Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 16.2 (nachrichtlich) Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 16.3 (nachrichtlich) Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 17.1 Korrektur Titelblatt, neuer 

Erläuterungsbericht, überarbeitete 
Lärmberechnung 

Unterlage 17.2 Der Lageplan zur Schalltechnischen 
Untersuchung wird gestrichen. Die dort 
dargestellten Angaben zur 
Schalltechnischen Berechnung sind im 
Textteil Unterlage 17.1 enthalten. 

Unterlage 18.1 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 
eingearbeitet. 

Unterlage 18.2 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 
eingearbeitet. 

Unterlage 19.1.1 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 
eingearbeitet. 

Unterlage 19.1.2 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 19.1.3 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 19.1.4 Aktueller Plan vorgeheftet 
Unterlage 19.1.5 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
Unterlage 19.2 Korrektur Titelblatt, geänderte Blätter 

eingearbeitet. 
 
 
In den digitalen Unterlagen wurde wie folgt verfahren: 
Die geänderten Unterlagen tragen jeweils im Dateinahmen den Zusatz TEKTUR. 
Der durch den Tekturplan ersetzte Plan trägt im Dateinahmen den Zusatz 
ERSETZT. 
Der Inhalt der tektierten Dateien entspricht in der Darstellung dem der analogen 
Planmappen. 


